
EINZUGSGEBIETE 
FUD SCHULBEGLEITUNG

Für Familien, die ein Familienmitglied mit einer Behinderung 
haben, bieten wir im gesamten Kreis Lippe auch Begleitung 
in der Freizeit an. Die Begleitung erfolgt in Form von Einzel-
betreuungen, Freizeitgruppen, Ferienangeboten und Reisen. 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage. 

Gerne informieren wir Sie auch telefonisch über diese 
Angebote.

FamilienUnterstützender Dienst 
der Lebenshilfe Lemgo

SCHULBEGLEITUNG
KONTAKT
Bereich Schulbegleitung FUD gGmbH
Vogelsang 13  |  32657 Lemgo

Fon 05261 . 948040440   - 43
E-Mail schulbegleitung@lebenshilfe-lemgo.de

www.lebenshilfe-lemgo.de

Sie haben ein Kind mit Förderbedarf, das in der Schule 
eine zusätzliche Unterstützung durch eine Schulbegleitung 
benötigt? 

Sie möchten als Schule einen zuverlässigen, erfahrenen 
und kompetenten Träger für Ihre Schulbegleitungen? 

Sie haben Interesse an einer interessanten Tätigkeit in der 
Schulbegleitung?

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

in der FUD gGmbH

Wir vermitteln Schulbegleitungen im gesamten 
Kreis Lippe.
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SCHULBEGLEITUNG IN DER FUD gGmbH

Manche Schülerinnen und Schüler benötigen zusätzliche 
Hilfe und Unterstützung in der Schule. Sie brauchen eine 
Person, die ihnen hilft, den Unterrichtsalltag zu bewältigen. 

Die FUD gGmbH stellt SchulbegleiterInnen ein, die unter 
Anleitung der Lehrkräfte unterstützend tätig sind. 

Die Hilfe wird auf die jeweiligen individuellen Bedürfnis-
se ausgerichtet. Sie kann einen Teil oder den gesamten 
Schultag umfassen.

Eine Schulbegleitung kann grundsätzlich für jede Schul-
form beantragt werden.

Die Arbeit von SchulbegleiterInnen ist eine effektive Hilfe, 
um den Schülerinnen und Schülern eine ihren Möglichkei-
ten entsprechende Schulbildung zu ermöglichen. Sie ist 
eine gute Investition in die Zukunft dieser Kinder, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen.

BEANTRAGUNG EINER SCHULBEGLEITUNG  

Die Schulbegleitung ist eine Leistung der Eingliederungs-
hilfe und wird in der Regel beim Sozialamt oder beim 
Jugendamt beantragt. Die für die Schulbegleitung zustän-
digen Koordinatorinnen beraten gerne, wenn es Fragen zur 
Antragstellung gibt.

Ist der Antrag bewilligt, kümmern sich die Koordinatorinnen 
um eine geeignete Schulbegleitung. Nach einer Vorauswahl 
erfolgt eine Hospitation in der Schule. Nach einer erfolgrei-
chen Hospitation erfolgt in der Regel eine Vorstellung in der 
Familie.

Die SchulbegleiterInnen werden von den Koordinatorinnen 
fachlich begleitet und haben die Möglichkeit an Fortbildun-
gen teilzunehmen.

Aufgaben einer Schulbegleitung sind zum Beispiel:

pflegerische Hilfen

Hilfestellungen während des Unterrichts 
wie zum Beispiel Handreichungen, Handführungen, Wieder-
holung und Verdeutlichung von Arbeitsanweisungen

lebenspraktische Hilfen 
wie zum Beispiel Orientierung in der Schule

Hilfestellung in Konfliktsituationen

emotionale Stabilisierung

Unterstützung im schulischen Freizeitbereich bei 
Pausen, Ausflügen und Klassenfahrten

Durch die engagierte Arbeit von SchulbegleiterInnen 
wird die schulische Situation von Schülerinnen und 
Schülern, die zusätzliche Hilfe und Unterstützung 
benötigen, erheblich verbessert!


